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Kälte-Klima-Konjunkturumfrage des VDKF: Bitte nehmen Sie teil!

Eine Beteiligung an der Umfrage 
ist bis 20. Mai unter folgendem 
Link möglich: 
www.vdkf.de/kaelte-klima-
konjunkturumfrage-2026

http://www.vdkf.de/kaelte-klima-konjunkturumfrage-2026
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Die EmpCo-Richtlinie

• EU-Richtlinie (EU) 2024/825 (EmpCo-Richtlinie, EmpCo = „Empowering Consumers for 
the Green Transition“) muss ab 27. September 2026 verbindlich umgesetzt werden.

• Schutz von Verbrauchern vor irreführenden Umwelt- und Nachhaltigkeitsaussagen
• Sie richtet sich an alle Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen gegenüber 

Verbrauchern anbieten (B2C) – also auch Handwerksbetriebe.
• Umweltversprechen von Unternehmen müssen nachvollziehbar, überprüfbar und 

transparent sein.
• Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. 
• Abmahnfähige Aussagen, wenn sie nicht konkretisiert werden: „natürliche Kältemittel“, 

„PFAS-freie Wärmepumpe“, „CO2-neutral“, „klimafreundliches Kältemittel“ etc.
• Wettbewerber, Verbraucherverbände oder andere berechtigte Organisationen können 

Unternehmen wegen irreführender Werbung abmahnen.
• Die EmpCo-Richtlinie betrifft alle Unterlagen: Prospekte, Werbung, Webseiten, 

Verpackungen, technische Unterlagen usw. – und zwar ohne „Bestandsschutz“
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Eichpflicht für Kältemittelwaagen

• Jeder Kälte-Klima-Fachbetrieb muss eine geeichte Waage im Unternehmen haben, wenn 
der Betrieb Kältemittelmengen erfasst, die dann einem Kunden in Rechnung gestellt 
werden.

• Falls eine Ersatzwaage vorhanden ist, die evtl. bei einem Defekt der geeichten Waage 
verwendet wird, muss auch diese geeicht sein. 

• Wenn eine Waage nur zur Vermeidung der Überfüllung einer Kältemittelflasche benutzt 
wird, muss sie hingegen nicht geeicht sein. 

• Praktikable Lösung: 
Kältemittelflaschen, die zur preisrelevanten Befüllung einer Anlage beim Kunden 
benutzt werden, müssen vorher und nachher auf der geeichten Waage im Betrieb 
gewogen werden und die ungeeichten Waagen in den Fahrzeugen dürfen nur zur 
Vermeidung einer Überfüllung genutzt werden. Dann reicht eine einzige geeichte Waage 
im Betrieb aus, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

• Es drohen Strafen von bis zu 10.000 Euro, wenn eine Waage ungeeicht verwendet oder 
bereitgehalten wird. Auch bei fahrlässigem Erstverstoß wird das Bußgeld üblicherweise 
nicht vollständig erlassen – in einem bekannten Fall wurden 1.700 € fällig. 



5

Aus GEG wird GMG

• Das neue GMG verzögert sich weiter: Soll erst im Mai im Kabinett behandelt werden – 
ursprünglich war Ende Februar geplant.

• Inkrafttreten bis zum 1. Juli wird damit immer unwahrscheinlicher.
• Änderungsantrag vom 30. April: Die im aktuellen GEG geforderte und ab 1. Juli 2026 

geltende Plicht des Anteils von 65 % erneuerbarer Energien beim Einbau einer Heizung 
in Kommunen über 100.000 Einwohner wird vorerst ausgesetzt und auf November 
verschoben.

• Mietrecht im Zusammenhang mit dem GMG: 
• Die mietrechtlichen Regelungen sollen im „CO2KostAufG“ umgesetzt werden. 
• Für neu eingebaute Heizungsanlagen gilt ab dem 01.01.2029 eine gesetzlich 
vorgeschriebene vierstufige „Biotreppe. 
• Bei neuen Heizungen werden die CO2-Kosten und die Netzentgelte zwischen 
Vermietenden und Mietenden geteilt, auch die Mehrkosten aufgrund der neuen 
Biotreppe, aber nicht Kosten für künftig mögliche steigende Gaspreise

• Vorgaben der EPBD sollen im GMG umgesetzt werden: u.a. Mindestanforderungen an 
die Raumklimaqualität
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Zertifizierungen für den Umgang mit Kältemitteln

• Zertifizierungen sind für alle Personen obligatorisch, die Kälte-, Klima- und Wärme-
pumpenanlagen installieren und reparieren sowie Dichtheitskontrollen oder 
Außerbetriebnahmen vornehmen. 

• Wer mit F-Gasen arbeitet, benötigt wie bisher auch eine entsprechende Zertifizierung. 
Bestehende Zertifikate bleiben gültig. 

• Neu: Auch Personen, die mit natürlichen Kältemitteln arbeiten, benötigen eine 
Zertifizierung.

• Neu: Auch Personen, die im Besitz eines gültigen Zertifikats sind, müssen an 
Auffrischungslehrgängen bis März 2029 und im Weiteren alle sieben Jahre teilnehmen. 

• A1: für alle Arbeiten an Anlagen mit F-Gasen und Kohlenwasserstoffen
• A2: wie A1, nur bis 3 kg Füllmenge Kältemittel, bzw. 6 kg bei hermetisch dichten Anlagen
• B: für CO2-Anlagen
• C: für Ammoniakanlagen
• D: Rückgewinnung von F-Gasen an Anlagen bis 3 kg Füllmenge Kältemittel, bzw. 6 kg bei 

hermetisch dichten Anlagen
• E: nur für Dichtheitskontrollen ohne Eingriff in den Kältemittelkreislauf
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Zertifizierungen für den Umgang mit Kältemitteln

• Inhaber von Zertifikaten der Kategorien I und II nach DVO (EU) 2015/2067 dürfen diese 
Zertifikate nur dann weiter verwenden , wenn sie bis März 2029 ihre Kenntnisse und 
Fertigkeiten auf das Niveau der Kenntnisse und Fertigkeiten bringen, die für die Zertifikate 
A1 bzw. A2 gemäß in Anhang I der vorliegenden Verordnung aufgeführt sind. 

• Die Unterschiede zwischen Kategorie I (DVO 2015/2067) und Zertifikat A1 (DVO 
2024/2215) umfassen die brennbaren Kohlenwasserstoffe, Energieeffizienz und die 
Inhalte neuen der F-Gase-Verordnung.

• Personen, die auch mit CO2 arbeiten, benötigen zusätzlich Zertifikat B.

• Personen, die auch mit Ammoniak arbeiten, benötigen Zertifikat C

• Wer eine Sachkundebescheinigung für stationäre Anlagen (z.B. ein Kat I-, bzw. das neue 
A1-Zertifikat) besitzt, benötigt keine zusätzlichen Nachweise, um an mobilen 
Klimaanlagen arbeiten zu dürfen! 
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Zertifizierungen für den Umgang mit Kältemitteln

Die ChemKlimaschutzV regelt national die Umsetzung der Zertifizierungen.
Sie ist am 17. April 2026 in Kraft getreten. 

• Eine Sachkundebescheinigung darf nicht zu einem Eintrag in die Handwerksrolle führen.
• Nachweis der praktischen Fähigkeiten bei den Auffrischungskursen durch eine 

Selbsterklärung möglich (nur wenn entsprechende Kenntnisse vorhanden sind!)
• Sachkundebescheinigungen können auf bestimmte Tätigkeiten beschränkt werden 

können – z.B. für Arbeiten nur an Wärmepumpen und Klimaanlagen oder nur für die 
Reparatur von Weißer Ware. 

• Unternehmenszertifizierung müssen neu beantragt werden, ebenfalls bis März 2029. 
Voraussetzung: Beschäftigte Personen mit neuen Zertifikaten und (!) erforderliche 
Ausstattung des Betriebs mit Werkzeugen/ Messgeräten etc. (kann entzogen werden, 
wenn Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind!)

• Einzelunternehmer benötigen künftig keine Unternehmenszertifizierung mehr – sie 
können diese aber auf Wunsch beantragen.

• Abgeschlossene Berufsausbildung ist keine Zugangsvoraussetzung mehr für die 
Teilnahme an einem Zertifikatskurs E.
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Muster für eine Selbsterklärung

(erarbeitet von BFS Maintal)
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Verbote und Beschränkungen – Stationäre Kälteanlagen

*Ausnahmeregelungen 
möglich, wenn dies zur 
Einhaltung von 
Sicherheitsanforderungen 
am Standort erforderlich 
ist.

Dies kann der Fall sein, 
wenn aufgrund der 
Besonderheiten des 
Standortes Verordnungen 
oder Normen den Einsatz 
von Kältemitteln mit 
niedrigem GWP (brennbar, 
toxisch) verbieten. Die 
Anlagen müssen 
entsprechend 
gekennzeichnet werden.
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Verbote und Beschränkungen – Klimaanlagen und Wärmepumpen



12

Änderung der Definition „Kühler“
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Service und Wartung

Anlage/Kältemittel Verbote

Kälteanlagen:

Frischware:
GWP 2500 für Anlagen ab 40 t CO2-Äquivalent

GWP 2500 für andere Anlagen

GWP   750 

seit 1.1.2020

ab 01.01.2025

ab 01.01.2032

Recyceltes und wiederaufbereitetes Kältemittel
mit GWP  2500 
mit GWP < 2500

ab 01.01.2030
vorerst unbegrenzt

Klimaanlagen und Wärmepumpen

Frischware mit GWP  2500
Recyceltes und wiederaufbereitetes Kältemittel mit GWP  
2500

ab 01.01.2026
ab 01.01.2032
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Service und Wartung

Das Inverkehrbringen von Teilen, die für die Reparatur und Wartung 
bestehender Anlagen erforderlich sind, ist zeitlich unbegrenzt zulässig. 

• Eine Erhöhung der enthaltenen Menge an F-Gasen ist verboten
• Kein Einsatz von F-Gasen mit höherem GWP-Wert
• Die Reparatur oder Wartung darf keine erhöhte Leistung zur Folge haben.

Wo endet eine Reparatur und wo beginnt eine Neuinstallation?
• Verdichteraustausch ist eindeutig eine Reparatur
• Austausch der kompletten Außen- oder Inneneinheit einer Klimaanlage 

ist keine Reparatur – hier gelten die Inverkehrbringungsverbote! 
Das hat die EU-Kommission im März 2026 klargestellt.
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Dichtheitskontrollen

Die Anforderungen und 
Intervalle für 
Dichtheitskontrollen für 
Stoffe nach Anhang I (H-
FKW, FKW) bleiben 
bestehen. 

Neu: Auch Anlagen mit 
Kältemitteln in Anhang II 
Gruppe 1 (HFO) müssen 
auf Dichtheit kontrolliert 
werden, wenn sie mehr als 
1 kg Füllmenge haben. 
Das bedeutet auch: 
Dokumentationspflicht!

Füllmenge GWP-gewichtet
(Tonnen CO2-Äquivalent)

Häufigkeit ohne 
Leckageerken-
nungssystem

Häufigkeit mit 
Leckageerken-
nungssystem

a) ab 5 t 
(bei hermetisch geschlossenen 
Einrichtungen ab 10 t)

alle 12 Monate alle 24 Monate

b) ab 50 t alle 6 Monate alle 12 Monate
c) ab 500 t (+Leckageerkennungssystem) alle 3 Monate alle 6 Monate

Füllmenge in kg Häufigkeit ohne 
Leckageerkennungs-
system

Häufigkeit mit 
Leckageerken-
nungssystem

ab 1 kg
(bei hermetisch geschlossenen 
Einrichtungen ab 2 kg)

alle 12 Monate alle 24 Monate

ab 10 kg alle 6 Monate alle 12 Monate
ab 100 kg (+ Leckageerkennungssystem) alle 3 Monate alle 6 Monate
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Dichtheitskontrollen

Um über die Prüfpflicht bei 
Kältemittelgemischen entscheiden zu 
können, muss neben der 
Gesamtfüllmenge die genaue 
prozentuale Zusammensetzung der 
einzelnen Komponenten des Gemischs 
bekannt sein – diese ist jedoch oftmals 
vielen nicht geläufig. Eine von der 
Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik 
(BFS) erarbeitet Tabelle stellt in diesem 
Zusammenhang eine wertvolle 
Arbeitshilfe dar. 

Die Tabelle steht auf der BFS-Webseite 
unter „Downloads – Merkblätter“ 
kostenlos zur Verfügung: www.bfs-
kaelte-klima.de

http://www.bfs-kaelte-klima.de/
http://www.bfs-kaelte-klima.de/
http://www.bfs-kaelte-klima.de/
http://www.bfs-kaelte-klima.de/
http://www.bfs-kaelte-klima.de/
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Illegaler Kältemittelhandel

Extrem entzündliches Methylchlorid statt R410A

„Kältemittel an der deutsch 
/niederländischen Grenze beschlagnahmt“

„Kohlenwasserstoffe als 
Ersatz für F-Gase verkauft“

„Italienischer Zoll beschlag-
nahmt 40 t Kältemittel“

SPIEGEL-Artikel zum illegalen Kältemittelhandel 
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Illegaler Kältemittelhandel

• Die Kältemittel entsprechen oft nicht den Angaben auf dem Etikett
• Nicht verordnungskonforme Kennzeichnung
• Flaschenrücknahme wird in der Regel von Gase-Händlern abgelehnt
• Betreiber nutzen Kältemittel als „internes Lager“ (Vereinbarung mit 

Kältemittelhandel) – wenn dann Gemische enthalten sind statt der 
erwarteten Kältemittel, kann das Kältemittel ggf. nicht wiederaufbereitet 
werden → „internes Lager“ wird unbrauchbar. 

• Haftung bei Anlagenschäden und geringerer Energieeffizienz 
• Strafbare Handlung und Unterstützung der organsierten Kriminalität
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Das PFAS-Verbot im Rahmen der REACH-Verordnung

REACH (EU-Chemikalienverordnung): Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

PFAS: Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen

Jede Substanz, die mindestens ein vollständig fluoriertes Methyl- (CF3-) 
oder Methylen- (-CF2-) Kohlenstoffatom (ohne daran gebundenes H/Cl/Br/I) 
enthält. Es gibt ca. 10.000 verschiedene PFAS.

F-C-Verbindung gehört zu den stärksten Einfachbindungen
→ hohe Persistenz dieser Stoffe (Ewigkeits-Chemikalien)
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Wo werden PFAS eingesetzt?

F-Gase stehen besonders in Fokus:
• Große Gesamtmenge (< 10.000 t)
• Hoher Anteil wird emittiert (25-75 %)
• Hoher Anteil an den Gesamtemissionen 

(10-50 %)
Hierin sind auch Treibmittel für Schäume, 
Feuerlöschmittel, Elektrotechnik (SF6) und 
Dosieraerosole enthalten. 
Kälte/Klima/Wärmepumpen haben 75 % 
Anteil an der Gesamtmenge und den 
Emissionen.
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Zeitplan des PFAS-Verbotsvorhabens

• Februar 2023: Veröffentlichung des Verbotsvorschlags auf der Webseite der 
Europäischen Chemikalienagentur ECHA – das sogenannte „Hintergrunddokument“ 
wurde von fünf Länderbehörden (D, NL, S, N, DK) erarbeitet

• März bis September 2023: sechsmonatige öffentliche Konsultationsphase – 5600 
Stellungnahmen wurden eingereicht

• Seit Oktober 2023: Prüfung und Bewertung aller Unterlagen durch die ECHA-
Ausschüsse für Risikobeurteilung (RAC) und für Sozioökonomische Analyse (SEAC)

• August 2025: Nach Auswertung der Stellungnahmen haben die fünf Länderbehörden 
das Hintergrunddokument überarbeitet und veröffentlicht – jetzt mit 900 Seiten (!) 
mehr Umfang

• Dezember 2025: Abschluss der Plenarsitzungen der beiden ECHA-Ausschüsse – in 
den Sitzungen werden vom PFAS-Verbot betroffene Sektoren ausführlich behandelt

• März 2026: Veröffentlichung der Abschlussdokumente von RAC und SEAC – mit einer 
sechswöchigen Konsultationsphase zum SEAC-Dokument (läuft gerade)

• Bis Ende 2026: Prüfung der daraufhin eingehenden Stellungnahmen, ggf. erneute 
Überarbeitung und anschließende Übergabe des Vorschlags an die EU-Kommission

• 2027: Prüfung des Vorschlags durch die EU-Kommission (+ EU-Parlament)
• 2028 (?) Offizielle Veröffentlichung des Rechtsakts
• Ab Inkrafttreten: 18 Monate Übergangsfrist – danach greifen die Verbote



22

Derzeit geplante Ausnahmeregelungen mit längeren Fristen

• 5 Jahre für Kältemittel in Niedertemperatur-Kälteanlagen unter -50 °C

• 12 Jahre für Kältemittel in Laborprüf-/messgeräten und Kühlzentrifugen

• 12 Jahre in Fahrzeugklimaanlagen (im 1. Dokument 5 Jahre)

• Unbefristete Ausnahmeregelung für Kältemittel in Anlagen in Gebäuden, 

in denen nationale Sicherheitsnormen und Bauvorschriften die 

Verwendung von Alternativen verbieten

• Unbefristete Ausnahmeregelung für Kältemittel für die Wartung und 

Nachfüllung von bestehenden Anlagen (im 1. Dokument nur 12 Jahre)
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R410A: 50% R32 + 50% R125

R449A: je 25 % R32, R125, R1234yf, R134

R513A: 56% R1234yf + 44% R134a

Bereits die erstmalige Einfuhr in die EU gilt als 
„Inverkehrbringen“ – Exportprobleme!

Auch hier sind PFAS enthalten:
Konstruktions- und Beschichtungswerkstoffe für 
Bauteile von Komponenten zur Sicherstellung einer 
energieeffizienten Funktion und der Reduzierung von 
Materialeinsatz und Verschleiß

Dichtungsmaterialien in Dichtungssystemen aller Art 
zur Erhaltung von Funktion, Austauschbarkeit und 
Wartungsfreundlichkeit und zur Vermeidung von 
umweltbelastenden Stoff-Freisetzungen

Elektrotechnische- und elektronische Komponenten 
(z.B. Motoren, Sensoren, Schütze, Kabel), die für den 
Antrieb und Steuerung der Komponenten und Anlagen 
benötigt werden
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Aussagen aus dem neuen „Hintergrunddokument“ zu Kältemitteln

• „Alternative Kältemittel sind energieeffizient und können in allen Segmenten und 
Teilbereichen sicher eingesetzt werden.“

• „Die thermodynamischen Eigenschaften von Kohlenwasserstoffen übertreffen fluorierte 
Gase oft in Bezug auf die Energieeffizienz.“

• „Alle Temperaturbereiche und die meisten Anwendungen können natürliche Kältemittel 
verwenden.“

• „Es gibt keine technischen Hindernisse für den Ersatz synthetischer fluorierter Kältemittel 
durch natürliche Arbeitsmedien.“

• „Mehr als die bisherigen Ausnahmeregelungen für fluorierte Gase in der EU-PFAS-
Beschränkung sind nicht gerechtfertigt.“



Noch Fragen?
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